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Eine Prüfung,  ob an besagter  Stelle stattdessen eine Lichtzeichenanlage (Ampel)  errichtet
werden kann, läuft bereits. 

Bei der Bewertung werden die örtlich vorherrschenden Verkehrsverhältnisse, wie der Schutz
für  Fußgänger  und  Schulkinder,  die  vorliegenden  Verkehrsstärken,  Straßenbreiten,
Entfernungen  zu  bestehenden  Querungshilfen,  gefahrene  Geschwindigkeiten,  Unfallzahlen
und andere verkehrsrelevante Daten berücksichtigt.  Diese Faktoren ergeben eine Aussage
über die Gefahrenlage und damit die Grundlage für die Entscheidung, ob entsprechend § 45
Absatz 9 StVO an dieser Stelle eine Ampel zu errichten ist.

Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes sämtlicher Anträge werden zunächst alle 
Örtlichkeiten und Knotenpunkte in einer Antragsliste gesammelt, für die Bürger, Beiräte oder 
Ausschüsse einen Bedarf zur Errichtung einer Ampel sehen.
 
Für die Anträge mit der höchsten Dringlichkeit wird im nächsten Schritt geprüft, ob und in 
welcher Ausführung eine Ampel errichtet werden kann. Wird die Notwendigkeit und die 
konkrete Realisierbarkeit der beantragten Ampel festgestellt, so wird dem Antrag 
stattgegeben: Die neue Ampel wird vom Mobilitätsreferat geplant und angeordnet, die bauliche
Umsetzung erfolgt durch das Baureferat.

Die Bewertung aller Antragstellen ist voraussichtlich gegen Ende dieses Jahr abgeschlossen.

Sollte das Verfahren ergeben, dass an der gegenständlichen Stelle aufgrund einer 
festgestellen Gefahrenlage oder besonderen Dringlichkeit die Errichtung einer Lichtsignalange
geboten und dies auch praktisch möglich ist, wird die Mobilitätsreferat die stadtinternen 
Planungen zur Installation der Ampel in die Wege leiten.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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